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1	 Grundsatz

	 Für Baustellen und andere temporäre Anlagen erstellt CKW zeitlich befri-
stete Netzanschlüsse.

	 Die Richtlinien dienen der Berechnung und Festlegung der Kostenbeiträ-
ge für diese zeitlich befristeten Anschlüsse einer Kundenanlage an das 
Verteilnetz von CKW.

2	 Rechtliche Grundlagen

	 Diese Richtlinien gelten für das gesamte direkte Versorgungsgebiet 
von CKW. Es gelten zusätzlich die folgenden jeweils gültigen Bestim-
mungen:
•	 die gesetzlichen Grundlagen, namentlich das Stromversorgungs-, das 

Elektrizitäts-, Energie- und Wohnbau- und Eigentumsförderungsge-
setz mit ihren Ausführungsverordnungen sowie die Raumplanungs- 
und Baugesetzgebung des Bundes und des Kantons Luzern;

•	 die Niederspannungs-Installationsnormen (NIN);
•	 die Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV);
•	 die Konzessionsverträge mit den Einwohnergemeinden;
•	 die Netzanschlussrichtlinien von CKW;
•	 die jeweils anwendbaren technischen Normen und Empfehlungen 

der anerkannten schweizerischen und internationalen Fachverbände,  
insbesondere die Empfehlungen des Verbandes Schweizerischer Elek-
trizitätsunternehmen (VSE) für den Netzanschluss von Endkunden bis 
36 kV;

•	 die Allgemeinen Lieferbedingungen von CKW;
•	 die Werkvorschriften von CKW für elektrische Installationen.

3	 Rechtsverhältnis mit dem Kunden

	 Der Netzanschluss bildet die Grundlage des Rechtsverhältnisses zwi-
schen dem Kunden und CKW.

	 CKW, resp. CKW Conex AG erstellt den zeitlich befristeten Netzanschluss, 
wenn die vom Kunden oder seinem Vertreter eingereichte Installations-
anzeige bei CKW vorliegt, und allfällige durch die Behörden für den An-
schluss vorgeschriebene Genehmigungsverfahren abgeschlossen sind.
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4	 Eigentumsverhältnisse

	 Der Netzanschlusskasten ist Eigentum von CKW resp. der CKW Co-
nex AG. Die Eigentumsgrenze befindet sich demnach an den Ab-
gangsklemmen der Anschlussüberstromunterbrecher im Netzan- 
schlusskasten (Anschlussstelle für das Installationskabel).

	 Die Grenzstelle zwischen Verteilnetz und Installation befindet sich 
für zeitlich befristete Netzanschlüsse in der Regel an den Eingangs-
klemmen der Anschlussüberstromunterbrecher im Netzanschluss- 
kasten.

5	 Durchleitungsrechte

	 Der Kunde erteilt oder verschafft CKW kostenlos das Durchleitungsrecht 
(Dienstbarkeit) für die ihn versorgende Anschlussleitung inkl. Netzan-
schlusskasten. Die Dienstbarkeit für die provisorischen Installationskabel 
(Baustellenzuleitung) ist Sache des Kunden.

	 Kunden, für deren Belieferung das Erstellen einer Transformatorenstation 
oder Verteilkabine notwendig ist, stellen den dafür erforderlichen Platz 
unentgeltlich zur Verfügung.

6	 Zutrittsrecht

	 Den Vertretern von CKW ist zur Instandhaltung des Netzanschlusses, 
zum Auswechseln oder Ablesen der Messeinrichtungen und ähnlichen 
Arbeiten während der ordentlichen Arbeitszeit, und bei Störungen jeder-
zeit, Zutritt bis zur Messstelle zu gestatten.

	 CKW kann zur Überprüfung von Netzrückwirkungen aus Kundenanlagen 
Messungen an der Grenzstelle / Messstelle veranlassen.

7	 Zeitliche Befristung

	 Temporäre Netzanschlüsse dürfen während max. 2 Jahren betrieben wer-
den. Nach Ablauf dieser Frist wird der zeitlich befristete Netzanschluss 
demontiert, oder durch einen ordentlichen Netzanschluss ersetzt.
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8	 Bezugsberechtigte Leistung

	 Der Kunde vereinbart mit CKW die für den zeitlich befristeten Netzan-
schluss benötigte Anschlussleistung. Anhand dieser bezugsberechtigten 
Leistung bestimmt CKW die Netzanschlussstelle, Art und Querschnitt 
der Anschlussleitung sowie die allfällige Notwendigkeit einer proviso-
rischen Transformatorenstation.

9	 Ausführung der temporären Netzanschlüsse

	 Anlaufstellen für den Kunden, um den Bedarf eines zeitlich befristeten 
Netzanschlusses anzumelden, sind die Geschäftsstellen der CKW Co-
nex AG.

	 Zeitlich befristete Netzanschlüsse, deren Netzanschlussstelle im Nieder-
spannungsverteilnetz liegen, werden in der Regel von der CKW Conex 
AG im Auftrag von CKW angeschlossen.

	 Zeitlich befristete Netzanschlüsse für die eine provisorische Transforma-
torenstation erstellt werden muss, werden ausschliesslich durch CKW 
ausgeführt.

	 Der Netzanschlusskasten wird ausschliesslich von CKW oder der CKW 
Conex AG geliefert, angeschlossen und demontiert.

	 Die elektrischen Installationen ab dem Netzanschlusskasten zum Bau-
stromverteiler und innerhalb der Baustelle sind Eigentum des Kunden 
und liegen in seinem Verantwortungsbereich.

10	 Kostenbeiträge

	 Für zeitlich befristete Netzanschlüsse werden keine Netzkostenbeiträge 
erhoben. Für den Netzanschluss wird der effektiv entstandene Aufwand 
verrechnet.

	 Montage, Demontage und Miete des Netzanschlusskastens werden von 
der CKW Conex AG dem Kunden verrechnet. Die Verrechnungsansätze 
sind in einem Preisblatt der CKW Conex AG ersichtlich (Anhang A).

	 Montage, Demontage und Miete einer provisorischen Transformatoren-
station und deren Mittelspannungszuleitung werden den Kunden durch 
CKW gemäss dem effektiven Aufwand offeriert, ausgeführt und in Rech-
nung gestellt.
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11	 Änderungen an zeitlich befristeten Netzanschlüssen

	 Allfällige Änderungen oder Verlegungen, die während der Einsatzzeit 
eines zeitlich befristeten Netzanschlusses notwendig werden, gehen voll-
umfänglich zu Lasten des Kunden. Dies gilt insbesondere für die Verle-
gung der Netzanschlussstelle aufgrund unzulässiger Netzrückwirkungen 
aus dem Betrieb des temporären Netzanschlusses in das Verteilnetz von 
CKW, wie z.B. Flicker, Spannungseinbrüche, Oberwellen.

	 Diese Arbeiten werden ausschliesslich von CKW oder der CKW Conex 
AG ausgeführt.

	 Falls der Kunde den Leistungsbezug über die vereinbarte bezugsbe-
rechtigte Leistung hinaus erhöht, oder unzulässige Spannungsbeeinflus-
sungen verursacht, gehen sämtliche daraus entstehenden Schäden und 
Kosten zu seinen Lasten.

12	 Rechnungsstellung / Zahlungsbedingungen

	 Die Anschlussbeiträge werden in der Regel nach Ausführung der An-
schlussarbeiten verrechnet. Es können Akontozahlungen erhoben 
werden. In besonderen Fällen kann die Vorauszahlung des ganzen An-
schlussbeitrages verlangt werden.

	 Die Rechnungen sind innert 30 Tagen ab Fakturadatum zu bezahlen.
	 Irrtümer und Fehler bei Rechnungen und Zahlungen können innert der 

gesetzlichen Verjährungsfrist von fünf Jahren richtig gestellt werden.

13	 Inkraftsetzung der vorliegenden Richtlinien

	 Mit der Genehmigung der Netzanschlussrichtlinien durch die CKW Ge-
schäftsleitung und deren Inkraftsetzung erlangen auch die vorliegenden 
Richtlinien für zeitlich befristete Netzanschlüsse ihre Gültigkeit und treten 
rückwirkend auf den 01. Januar 2008 in Kraft.

	 Änderungen bleiben vorbehalten.

	 Centralschweizerische Kraftwerke AG

	 Luzern, 01. April 2008
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